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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1962

Norm

Geo §123

ZPO §562 A

Rechtssatz

Ist die Zustellung der gerichtlichen Aufkündigung nicht dem Gesetz gemäß erfolgt, so ist die mangelhafte Zustellung zu

wiederholen. Die Aufhebung eines Exekutionsbewilligungsbeschlusses ist gemäß § 36 Abs 1 Z 1 EO zu erwirken (3 Ob

67/61). Die bereits eingetretene materielle und formelle Rechtskraft einer Entscheidung wird durch eine zu Unrecht

angeordnete neuerliche Zustellung nicht berührt.
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